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Stadt Bad Teinach-Zavelstein                                            

Landkreis Calw                                                

 

 

 

2. Satzung zur Änderung der Satzung  

über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorg ungsanlage  

und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 

(Wasserversorgungssatzung – WVS) 

vom 02.06.2008 

 

 

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 

sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für 

Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Stadt Bad Teinach-Zavelstein 

am 21.02.2011 folgende Satzung beschlossen: 

  

§ 1 

§ 12 „Zutrittsrecht“ erhält folgende Fassung: 

 

Der Wasserabnehmer hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der 

Gemeinde, im Rahmen des § 43 Abs. 5 Wassergesetz für Baden-Württemberg und 

des § 99 der Abgabenordnung, den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 24 

genannten Einrichtungen, zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen 

Einrichtung, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung, 

insbesondere zur Ablesung, zum  Austausch der Messeinrichtungen (Wasserzähler) 

oder zur Ermittlung der Grundlagen für die Gebührenbemessung erforderlich ist. 

 

 

§  2 

§ 29 „Grundstücksfläche“ erhält folgende Fassung: 

 

(1) Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Fläche, die der 
Ermittlung der zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist; 
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2. soweit ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 BauGB 
nicht besteht oder die erforderliche Festsetzung nicht enthält, die tatsächliche 
Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 30 Meter von der der 
Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksgrenze.  

 
 Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus 

oder sind Flächen tatsächlich angeschlossen, so ist die Grundstückstiefe 
maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung, zuzüglich der 
baurechtlichen Abstandsflächen, bestimmt wird. Grundstücksteile, die lediglich 
die wegemäßige Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei 
der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. Zur Nutzung zählen 
auch angelegte Grünflächen oder gärtnerisch genutzte Flächen. 

 
(2)    Teilflächenabgrenzungen gemäß  § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG bleiben unberührt. 
 

 

 

 

 

§ 3 

§ 33 (1) „Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die keine 

Planfestsetzungen im Sinne der §§ 30 – 32 bestehen“ erhält folgende Fassung:  

 

In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan keine 

den §§ 30 bis 32 entsprechenden Festsetzungen enthält, beträgt die 

Geschossflächenzahl, mit der die Grundstücksfläche vervielfacht wird: 

 --------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

 Baugebiet     Zahl der  Geschoss- 

       Vollge-  flächen- 

       schosse  zahl 

       (Z)   (GFZ) 

 --------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

 1. In Kleinsiedlungsgebieten bei  1   0,3, 

       2   0,4; 

 2. In reinen Wohngebieten, all-   1   0,5, 

 gemeinen Wohngebieten,   2   0,8, 

 Mischgebieten und Ferien-  3   1,0, 

 hausgebieten bei    4 und 5  1,1, 

       6 und mehr   1,2; 
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 3. In besonderen Wohngebieten bei 1   0,5, 

       2  0,8, 

       3   1,1, 

       4 und 5   1,4, 

       6 und mehr  1,6; 

 4. In Dorfgebieten bei   1   0,5, 

       2 und mehr  0,8; 

 5. In Kern-, Gewerbe- und Industrie- 

   gebieten bei     1    1,0, 

        2    1,6, 

        3    2,0, 

        4 und 5   2,2, 

        6 und mehr  2,4; 

 6. In Wochenendhausgebieten bei  1 und 2   0,2. 

 

 

 

§  4 

§ 36 „Weitere Beitragspflicht“ erhält folgende Fassung: 
 
Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht 
       
(1)  Von Grundstückseigentümern, für deren Grundstücke eine Beitragsschuld bereits 

entstanden ist oder deren Grundstücke beitragsfrei angeschlossen worden sind, 
werden weitere Beiträge erhoben, 

1. soweit die bis zum In-Kraft-Treten dieser Satzung zulässige 
Geschossflächenzahl oder Geschossfläche bzw. genehmigte höhere 
Geschossfläche überschritten oder eine größere Geschossflächenzahl oder 
Geschossfläche allgemein zugelassen wird; 

2. soweit in den Fällen des § 34 eine höhere Zahl der Vollgeschosse zugelassen 
wird; 

3. wenn das Grundstück mit Grundstücksflächen vereinigt wird, für die eine 
Beitragsschuld bisher nicht entstanden ist; 

4. soweit Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für die eine 
Beitragsschuld bereits entstanden ist, neu gebildet werden. 

(2)  Wenn bei der Veranlagung von Grundstücken Teilflächen gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 
2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG unberücksichtigt geblieben sind, 
entsteht eine weitere Beitragspflicht, soweit die Voraussetzungen für eine 
Teilflächenabgrenzung entfallen.  
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§  5 

§ 38 „Entstehung der Beitragsschuld“ erhält folgende Fassung:  
 

(1) Die Beitragsschuld entsteht: 

1. In den Fällen des § 26 Abs. 1, sobald das Grundstück an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage angeschlossen werden kann. 

2. In den Fällen des § 26 Abs. 2 mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit 
dessen Genehmigung. 

3. In den Fällen des § 36 Abs. 1 Nr. 1 und 2 mit der Erteilung der 
Baugenehmigung bzw. dem In-Kraft-Treten des Bebauungsplans oder einer 
Satzung i.S. von § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB. 

4. In den Fällen des § 36 Abs. 1 Nr. 3, wenn die Vergrößerung des Grundstücks 
im Grundbuch eingetragen ist.  

5. In den Fällen des § 36 Abs. 1 Nr. 4      
           

    a)  mit dem In-Kraft-Treten eines Bebauungsplans bzw. dem In-Kraft-Treten 
einer Satzung im Sinne von § 34 Abs. 4 Satz 1 BauGB;         
b) mit dem tatsächlichen Anschluss der Teilflächen, frühestens mit der 
Genehmigung des Anschlusses;             
c)  bei baulicher Nutzung ohne tatsächlichen Anschluss  mit der Erteilung der 
Baugenehmigung;                         
d)  bei gewerblicher Nutzung mit dem Eintritt dieser Nutzung.   
  

6. In den Fällen des § 36 Abs. 2, mit den Wegfall der Voraussetzungen für eine 
Teilflächenabgrenzung nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 
Satz 2 KAG, insbesondere mit dem In-Kraft-Treten eines Bebauungsplanes 
oder einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 BauGB, der Bebauung, der 
gewerblichen Nutzung oder des tatsächlichen Anschlusses von abgegrenzten 
Teilflächen, jedoch frühestens mit der Anzeige einer Nutzungsänderung 
gemäß § 50 Abs. 3.  

 
(2) Für Grundstücke, die schon vor dem 1.4.1964 an die öffentlichen 

Wasserversorgungsanlagen hätten angeschlossen werden können, jedoch noch 
nicht angeschlossen worden sind, entsteht die Beitragsschuld mit dem 
tatsächlichen Anschluss, frühestens mit dessen Genehmigung. 

 
(3) Mittelbare Anschlüsse (z.B. über bestehende Hausanschlüsse) stehen dem 

unmittelbaren Anschluss an öffentliche Wasserversorgungsanlagen gleich. 
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§ 6 

§ 50 „Anzeigepflichten“ erhält folgende Fassung: 
 

(1) Binnen eines Monats sind der Stadt anzuzeigen 

1. der Erwerb oder die Veräußerung eines an die öffentliche Wasserversorgung 
angeschlossenen Grundstücks; entsprechendes gilt beim Erbbaurecht sowie 
beim Wohnungs- und Teileigentum; 

2. Erweiterungen oder Änderungen der Verbrauchsanlage sowie die 
Verwendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen, soweit sich dadurch die 
Größen für die Gebührenbemessung ändern oder sich die vorzuhaltende 
Leistung wesentlich erhöht. 

 
(2) Anzeigepflichtig nach Abs. 1 Nr. 1 sind Veräußerer und Erwerber, nach Abs. 1 

Nr. 2 der Anschlussnehmer. 
 
 
(3) Binnen eines Monats hat der Anschlussnehmer der Stadt mitzuteilen, wenn die 

Voraussetzungen für Teilflächenabgrenzungen gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser 
Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG entfallen sind, insbesondere abgegrenzte 
Teilflächen gewerblich oder als Hausgarten genutzt, tatsächlich an die öffentliche 
Wasserversorgung angeschlossen oder auf ihnen genehmigungsfreie bauliche 
Anlagen errichtet werden.  

 
 
(4) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet im Falle des Abs. 1 

Nr. 1 der bisherige Gebührenschuldner für die Benutzungsgebühren, die auf den 
Zeitraum bis zum Eingang der Anzeige bei der Stadt entfallen.   
            
  

 
 
 

 
§ 7 

 
     In-Kraft-Treten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

Bad Teinach-Zavelstein, den 22.02.2011 

 

 

Markus Wendel 

Bürgermeister  
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Hinweis: 

 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-

ordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund der Gemeindeordnung 

beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 

wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 

Satzung gegenüber der Stadt Bad Teinach-Zavelstein geltend gemacht worden ist. 

Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 

wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.  

 


